
 

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 

Einmalige Veröffentlichung 

 

Mitteilung an die Anleger des Anlagefonds 

 

BERGOS – Alternative Credit Fund 

ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art  

"Übrige Fonds für alternative Anlagen" mit besonderem Risiko für qualifizierte Anleger 

(der « Fonds ») 

 

Betreffend 

Weitere Änderungen des Fondsvertrages  

 

Die CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, als Fondsleitung und die CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung 

Nyon/Schweiz, Nyon, als Depotbank beabsichtigen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische 

Finanzmarktaufsicht FINMA, nachfolgende Änderungen im Fondsvertrag des Fonds vorzunehmen: 

1. VERGÜTUNG UND NEBENKOSTEN ZULASTEN DES FONDSVERMÖGENS 

In Ergänzung zur Publikation vom 5. Dezember 2023 soll §19 Ziff. 4 (neu aufgeführt als § 19 Ziff. 3) ausserdem wie folgt 

präzisiert werden: 

" 4. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in 

Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind: 

a) Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und 

Abgaben, sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen 

Anlagen; 

b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des 

Anlagefonds; 

c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 

d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, 

Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigungen des Anlagefonds; 

e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion 

oder Vereinigung des Anlagefonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Anlagefonds und seiner 

Anleger; 

f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Anlagefonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an 

die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht einem Fehl-verhalten der Fondsleitung 

zuzuschreiben sind; 

g) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- und Halbjahresberichte des Anlage-fonds; 

h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Anlagefonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der 

ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des 

Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland; 

i) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Anlagefonds, 

einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater; 

j) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit 

Nutzungsrechten des Fonds; 

k) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die 

Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden." 

 

Die weiteren Änderungen, Ergänzungen und Aktualisierungen, welche mit der Publikation vom 5. Dezember 2023 

veröffentlicht wurden, bleiben unverändert bestehen. 
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In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass 

sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die 

Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 litt. a bis g KKV beschränkt.  

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie im Zusammenhang mit der oben erwähnten Anpassung keine 

Einwendungen erheben können. Die Anleger können unter Beachtung der Bestimmungen des Fondsvertrages die 

Auszahlung Ihrer Anteile in bar verlangen.   

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine 

Aufstellung der Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. 

 

 

 

Zug und Nyon, den 12. Januar 2024 

 

Die übergebende Fondsleitung       

CACEIS (Switzerland) SA, Nyon      

Route de Signy 35       

CH-1260 Nyon       

 

 

 

Die übernehmende Fondsleitung      Die Depotbank 

PMG Investment Solutions AG  CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung 

Nyon / Schweiz 

Dammstrasse 23       Route de Signy 35   

CH-6300 Zug        CH-1260 Nyon  

     


